
Praktikantenvereinbarung

Zwischen dem Land Niedersachsen 

vertreten durch 

die Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover,

<< Institut / Einrichtung >>,

<< Straße >> << Nr. >>, << PLZ >> << Ort >>
und

Frau/Herrn      
geb. am      
wohnhaft:      
(im Folgenden Praktikant genannt)

wird folgende Vereinbarung zur Ableistung eines Praktikums getroffen:
Grundlage für das Praktikum ist nachfolgende Prüfungsordnung bzw. Ausbildungsvorschrift:      
Im Rahmen       ist ein  2-wöchiges Praktikum zu absolvieren.

1. Dauer des Praktikums

Das Praktikum dauert vom       bis zum      . Die wöchentliche Ausbildungszeit beträgt 39,8 Zeitstunden. Die Verteilung auf die Wochentage (montags bis freitags) richtet sich nach der Dienstvereinbarung über die Neuregelung der gleitenden Arbeitszeit in der Leibniz Universität Hannover.

2. Pflichten des Praktikanten
Der Praktikant verpflichtet sich,

a) alle ihm gebotenen Ausbildungsmöglichkeiten wahrzunehmen,

b) die ihm übertragenen Aufgaben gewissenhaft auszuführen,

c) die Geschäftsordnung und die Unfallverhütungsvorschriften zu beachten,

d) Maschinen, Geräte und Werkstoffe sorgsam zu behandeln,

e) die Interessen der Leibniz Universität zu wahren und über Geschäftsvorgänge  

       Stillschweigen zu wahren,

f) bei Fernbleiben die Leibniz Universität unverzüglich zu benachrichtigen, bei  

       Erkrankung spätestens am dritten Tag eine ärztliche Bescheinigung vorzulegen.

3. Pflichten der Leibniz Universität

Die Leibniz Universität Hannover verpflichtet sich, dem Praktikanten entsprechend den organisatorischen Gegebenheiten eine Einweisung in die Ablauf- und Aufbauorganisation zu geben. 

Ausdrücklich werden von dem Praktikanten keine Arbeitsleistungen im Sinne eines Arbeitsvertrages erwartet und auch nicht geduldet. 

4. Auflösung der Vereinbarung

Die Vereinbarung kann gelöst werden - aus wichtigem Grund – ohne Einhaltung einer Frist. Die Auflösung muss schriftlich und unter Angabe des Grundes erfolgen.

5. Zeugnis

Nach Beendigung des Praktikums stellt die Leibniz Universität dem Praktikanten ein Zeugnis aus. Bei vorzeitiger Auflösung wird ein Zeugnis ausgestellt, wenn der Praktikant mindestens an 5 Tagen gearbeitet hat.

6. Sonstige Vereinbarungen

Versicherungs- und haushaltsrechtliche Verpflichtungen gegenüber dem Praktikanten oder einer anderen Stelle beinhaltet diese Vereinbarung nicht.

Der Praktikant wird bis zum       einen Nachweis über die Kranken- und Unfallversicherung vorlegen. Dieser Nachweis wird zwingend verlangt.

Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover
 
vertreten durch  FORMDROPDOWN 
 << Institut / Einrichtung >>
Im Auftrag

Datum:      

Unterschrift:      
Der Praktikant
Datum: 
     

Unterschrift:      
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